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Beschluss:

1. Das Schulreferat wird beauftragt, für seine Produkte 2.2 und 2.6 “Bildung, Erzie-
hung, Betreuung in städtischen und nichtstädtischen Kindergartengruppen” mittel- 
bis langfristig das Ziel einer wohnungsnahen 90 %-igen Versorgung der Münchner 
Kinder im Alter von 3 – 5 Jahren ergänzt um einen halben Jahrgang zu erreichen 
und ab sofort dies den weiteren Planungen zu Grunde zu legen. Dazu kann es not-
wendig sein, dass in einzelnen Kindergartenplanungsbereichen das städtische Ziel 
aus sozialen Gründen formal überschritten werden muss, oder, um Nachbarpla-
nungsbereiche ausreichend zu versorgen.

2. Das Schulreferat wird beauftragt, den Beschluss der Vollversammlung vom 
28.04.1999 weiter zu verfolgen, der besagt, dass in München weitere Integrations-
kindergärten einzurichten sind, so dass sich vorerst in jedem der 16 Kindertages-
stättenbezirke mindestens eine Integrationsgruppe befindet und langfristig Integrati-
onsgruppen bedarfsgerecht geschaffen werden. Hierbei sind die Freien Träger in 
die Planung einzubeziehen.

3. Das Schulreferat wird beauftragt, zusammen mit dem Personal- und Organisations-
referat ein Konzept zur personellen Bewältigung der neuen Zielvorgabe für die Kin-
dergartenversorgung zu konzipieren und dem Stadtrat rechtzeitig vor den jeweiligen 
Haushaltsberatungen vorzulegen.

4. Das Schulreferat wird beauftragt, baldmöglichst den Kindergartenbedarfsplan unter 
Einbeziehung der Freien Träger fortzuschreiben und in Abstimmung mit dem 
Kommunalreferat und dem Planungsreferat ein Standortkonzept zu erstellen, um 
eine zeitnahe Grundstückssicherung der erforderlichen Kindergartenstandorte si-
cherzustellen. Das Sozialreferat ist einzubinden. Gegebenenfalls muss das Kommu-
nalreferat beauftragt werden, Grundstücke von privat zu erwerben.

5. Das Schulreferat wird beauftragt, die Bedarfsfeststellung unter Berücksichtigung der 
angekündigten Änderungen im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (frü-
here Einschulung) fortzuschreiben und dem Stadtrat zu berichten.

6. Dieser Grundsatzbeschluss ist Bestandteil der Kommunalen Kinder- und Jugendpla-
nung.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


